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 Veröffentlicht am 04.08.1992

Norm

StGB §320

Rechtssatz

Nicht schon jede mit Wa2en ausgetragene Auseinandersetzung, wie das bloße Bekämpfen "revolutionärer

Bewegungen" oder die Austragung "rein interner Machtkämpfe", kann als "bewaffneter Konflikt" angesehen werden.
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